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Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist gemäß § 92 Abs. 1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB V)1 befugt, unter Beachtung der Formvorschriften und höherrangiger gesetzlicher Vorgaben 
im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung allgemeine Richtlinien zur Festlegung einheit-
licher, verbindlicher Kriterien für die Inanspruchnahme und Erbringung von Gesundheitsleistun-
gen sektorübergreifend zu etablieren. Angesichts einer weitreichenden Richtlinienkompetenz 
sind umfangreiche interne Mitwirkungsbefugnisse sowie externe Beteiligungsrechte vorgesehen, 
die in der Geschäfts- sowie Verfahrensordnung des G-BA (GO G-BA bzw. VerfO G-BA)2 verankert 
sind und das Ziel verfolgen, die Transparenz, Qualität und Akzeptanz seiner Entscheidungen zu 
fördern und seine Legitimität zu stärken.3  

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) übt gegenüber dem G-BA die Rechtsaufsicht aus, 
vgl. § 91a Abs. 1 S. 1, S. 2 SGB V4 i. V. m. § 87 Abs. 1 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV)5 
i. V. m. § 29 Abs. 1 GO G-BA. Aufsichtsrechtliche Befugnisse beschränken sich dabei auf die 

 

1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V), Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477, 2482, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 217). 

2 Geschäftsordnung des G-BA (GO G-BA) in der Fassung vom 17. Juli 2008, zuletzt geändert durch den Beschluss 
vom 16. März 2023 (BAnz AT 07. Juni 2023 B3); Verfahrensordnung des G-BA (VerfO G-BA) in der Fassung vom 
18. Dezember 2008, zuletzt geändert durch die Beschlüsse vom 20. April 2023 (BAnz AT 21. Juli 2023 B1, B2). 

3 Orlowski, in: BeckOK Sozialrecht, Rolfs/Giesen/Meßling/Udsching, 69. Edition, Stand 1. Juni 2023, § 92 SGB V, 
Rn. 57. 

4 Einführung des § 91a SGB V durch Art. 1 Nr. 9 GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetz (GKV-SVwStG), vom 
21. Februar 2017 (BGBl. I S. 265), zur Intensivierung und Präzisierung der staatlichen Aufsicht über die Spitzen-
gremien der gemeinsamen Selbstverwaltung. Ergänzend dazu siehe Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung 
der Handlungsfähigkeit der Selbstverwaltung der Spitzenorganisationen in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung sowie zur Stärkung der über sie geführten Aufsicht vom 9. Dezember 2016, BT-Drs. 18/10605. 

5 Viertes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV), Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12. November 2009 (BGBl. I S. 3710, 3973; 2011 I S. 363), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 16. August 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 217). 
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reine Rechtskontrolle und damit auf die Überprüfung, ob eine hinreichende Ermächtigungs-
grundlage besteht und die äußersten rechtlichen Grenzen der Rechtssetzungsbefugnis durch den 
Normgeber beachtet wurden. Gemäß § 89 Abs. 1 SGB IV wird im Rahmen dieser Aufsicht ein ge-
stuftes Verfahren angewendet, um eine angemessene und maßvolle Kontrolle zu gewährleisten. 
Neben der Rechtsaufsicht kann das BMG an Sitzungen oder Unterausschüssen des G-BA teilneh-
men und ist zudem antragsberechtigt, vgl. §§ 11 Abs. 3, 19 Abs. 3, 29 GO G-BA, Kap. 8 § 5a 
VerfO G-BA. 

Neben den aufsichtsrechtlichen Befugnissen des BMG, die hauptsächlich der nachträglichen 
Kontrolle von Beschlüssen und Aktivitäten des G-BA dienen, obliegen dem G-BA in folgenden 
Fällen gesetzliche Berichterstattungspflichten gegenüber dem BMG:  

– In Bezug auf bilanzierte Diäten zur enteralen Ernährung nach Maßgabe der Arzneimittel-
Richtlinie muss der G-BA die Entwicklung dieser Leistungen regelmäßig evaluieren und 
dem BMG die konkreten Ergebnisse gemäß § 31 Abs. 5 S. 2 SGB V6 mitteilen. 

– Der G-BA hat in regelmäßigen Zeitabständen die nach § 34 Abs. 1-3 SGB V i. V. m. § 31 
SGB V ausgeschlossenen Arzneimittel in einer Übersicht zusammenzustellen und im Bun-
desanzeiger bekannt zu machen, vgl. § 93 Abs. 1 SGB V. Obwohl dies keine direkte Be-
richtspflicht gegenüber dem BMG darstellt, kann das BMG gemäß § 93 Abs. 2 SGB V für 
den Fall, dass der G-BA nicht oder zu spät eine solche Übersicht erstellt, anstelle dessen 
handeln, wodurch § 93 Abs. 1 SGB V einen Berichtspflichtcharakter erhält. 

– Der G-BA muss dem Ausschuss für Gesundheit des Deutschen Bundestages einmal jährlich 
über das BMG einen Bericht über die Einhaltung der Fristen nach §§ 135 Abs. 1 S. 4 und 5, 
136b Abs. 3 S. 1, 137c Abs. 1 S. 5 und 6, 137h Abs. 4 S. 9 SGB V vorlegen. Dieser Bericht 
muss auch alle Beratungsverfahren über Entscheidungen und Richtlinien des G-BA, die seit 
förmlicher Einleitung des Beratungsverfahrens länger als drei Jahre andauern und in denen 
noch keine abschließende Beschlussfassung erfolgt ist, umfassen, vgl. Kap. 1 § 7a VerfO des 
G-BA i. V. m. § 91 Abs. 11 SGB V. 

– Im Rahmen der Qualitätssicherung in ausgewählten Bereichen hat der G-BA im Gesetz nä-
her konkretisierte Qualitäts- und Vergleichsdaten im Hinblick auf ihre Eignung und Erfor-
derlichkeit zur Erreichung des festgelegten Ziels zu evaluieren und über die Ergebnisse das 
BMG zu informieren, vgl. § 136a Abs. 6 S. 6 und 7 SGB V.7 

– Bei einem Richtlinienbeschluss im Bereich onkologischer- und rheumatologischer Erkran-
kungen nach § 116b Abs. 1 Nr. 1a oder 1b SGB V hat der G-BA spätestens zwei Jahre nach 

 

6 § 31 Abs. 5 SGB V wurde durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung (Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz – GVWG), vom 11. Juli 2021 (BGBl. I S. 2754 ff., 2770) etabliert. Ergänzend 
dazu siehe Entwurf eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung vom 19. Februar 2021, 
BT-Drs. 19/26822. 

7 § 136a Abs. 6 SGB V wurde durch das GVWG etabliert. Ergänzend dazu siehe Entwurf eines Gesetzes zur Wei-
terentwicklung der Gesundheitsversorgung vom 19. Februar 2021, BT-Drs. 19/26822. 
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dessen Inkrafttreten die Auswirkungen hinsichtlich Qualität, Inanspruchnahme und Wirt-
schaftlichkeit sowie etwa erforderliche Anpassungen zu überprüfen und über das Ergebnis 
das BMG zu unterrichten, vgl. Kap. 3 § 2 Abs. 4 VerfO G-BA i. V. m. § 116b Abs. 4 S. 12 
und 13 SGB V. 

– In Richtlinien nach Kap. 2 § 22 VerfO G-BA i. V. m. § 137e SGB V bestimmt der G-BA Indi-
katoren, sowie sachliche, personelle und sonstige Anforderungen an die Qualität der Leis-
tungserbringer im Rahmen einer Erprobung, wobei er das BMG über die Überprüfung und 
Anpassung der jeweiligen Erprobungs-Richtlinie und Maßnahmen zur Förderung der Erpro-
bung zu informieren hat, vgl. Kap. 2 § 26a Abs. 2 VerfO G-BA. 

Im Übrigen hat das BMG ein Mitspracherecht bei der Besetzung des Vorstandes der vom G-BA 
gegründeten, fachlich unabhängigen, rechtsfähigen Stiftungen des Instituts für Qualität und Wirt-
schaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWIG)8 und des Instituts für Qualitätssicherung und 
Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG)9. Diese Institute erstellen Empfehlungen im Auftrag 
des G-BA oder des BMG, welche vom G-BA nach Maßgabe des Kap. 1 § 17f VerfO G-BA im Rah-
men seiner Aufgabenstellung zu berücksichtigen und von etwaigen Berichtspflichten gegenüber 
dem BMG dadurch mittelbar erfasst sind. Sowohl das IQWIG als auch das IQTIG veröffentlichen 
jährliche Tätigkeitsberichte.10 

*** 

 

8 Die fachliche Unabhängigkeit des IQWIG ergibt sich aus der Satzung des IQWIG i. V. m. Kap. 1 § 16 VerfO G-BA 
i. V. m. § 139a SGB V. Satzung des IQWIG, vom 19. August 2021, abrufbar unter https://www.iqwig.de/stif-
tungssatzung.pdf. Dieser und alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 25. September 2023. 

9 Die fachliche Unabhängigkeit des IQTIG ergibt sich aus der Satzung des IQTIG i. V. m. Kap. 1 § 17 VerfO G-BA 
i. V. m. § 137a SGB V. Satzung des IQTIG, vom 19. September 2014, abrufbar unter https://iqtig/Sat-
zung_IQTIG.pdf.  

10 Tätigkeitsbericht 2022, IQTIG (Hrsg.), 2023, abrufbar unter https://iqtig/2022/IQTIG_Taetigkeitsbericht.pdf; 
Jahresbericht 2022, IQWIG (Hrsg.), 2023, abrufbar unter https://www.iqwig/iqwig_jahresbericht_2022.pdf.  

https://www.iqwig.de/printprodukte/2022-01-25_stiftungssatzung.pdf
https://www.iqwig.de/printprodukte/2022-01-25_stiftungssatzung.pdf
https://iqtig.org/dateien/dasiqtig/Satzung_IQTIG_2014-08-02.pdf
https://iqtig.org/dateien/dasiqtig/Satzung_IQTIG_2014-08-02.pdf
https://iqtig.org/downloads/berichte/2022/IQTIG_Taetigkeitsbericht_2022__Web-UA_01.pdf
https://www.iqwig.de/printprodukte/iqwig_jahresbericht_2022.pdf

